
Beschluss des 73. Studierendenparlaments

Änderung Sozialordnung (Darlehenshöhe, diverse Änderungen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 10. Sitzung des 73. Studierendenpar-

laments am 2026-05-20 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP73-A084- Änderung Sozialordnung (Darlehenshöhe, diverse

Änderungen)“ wird mit (31/0/0) in der folgenden Fassung angenommen :

Benenne das erste Kapitel „I. Sozialausschuss und Referentin oder Refe-

rent mit dem Geschäftsbereich Soziales“ und nummeriere die Nachfolgen-

den durch.

Streiche in § 1 Absatz 3:

Dementsprechend sind alle Mitglieder des Sozialausschusses zur absoluten

Geheimhaltung von personenbezogenen und anderweitig sensiblen Daten

verpflichtet. und haben die Daten innerhalb von 3 Monate nach Entschei-

dung zu vernichten bzw. zu löschen. Der AStA erhält vom Sozialausschuss

ausschließlich die zur Abwicklung der Darlehen erforderlichen Unterlagen;

nicht erforderliche Angaben sind, soweit möglich, zu schwärzen.

Füge in § 1 Absatz 6 neu hinzu:

Abweichend von § 33 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Studierenden-

parlaments benötigen Beschlüsse des Sozialausschusses eine absolute

Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder.

Füge in § 2 Absatz 1 hinzu:

6. hält die Höhe der ausgegebenen Mittel des Hilfs- und Härtefonds im Pro-

tokoll fest.

Ergänze in § 7 Absatz 3:

Die Höhe der bisher im laufenden Haushaltsjahr ausgegebenen Mittel wird

dem Sozialausschuss am letzten Tag jedes Monats durch die verantwortli-

che Person für Finanzen mitgeteilt.

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Ersetze in § 7 Absatz 8 „Auf begründeten Antrag können Zahlungseingänge

und Vermögen aus Darlehen und Leihgaben durch eine einfache Mehrheit

im Sozialausschuss von der Bewertung ausgeschlossen werden.“ durch:

Auf begründeten Antrag kann eine einfache Mehrheit des Sozialausschus-

ses folgende Zahlungseingänge und Vermögen von der Bewertung aus-

schließen:

1. Darlehen

2. Leihgaben

3. durchlaufende Posten, welche in § 7 Absatz 10 definiert sind

Füge in § 7 Absatz 9 hinzu:

Die Begründung ist zu Protokoll zu nehmen.

Für in § 7 Absatz 13 neu hinzu:

Bei Pflege von Angehörigen erhöht sich der Höchstbetrag um den monat-

lichen Anteil des jährlichen Pflegepauschbetrages des jeweils nach § 33b

EstG zur Anwendung kommenden Betrages.

Streiche in § 9 Absatz 1:

Dabei orientiert sich das Darlehen am Höchstbetrag gemäß § 13 Absatz

1 f. BAföG sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln im studentischen

Hilfsfonds.

Ersetze § 9 Absatz 2 durch:

Die Auszahlung kann je nach Beschlusslage des Sozialausschusses an die

antragstellende Person oder, im Falle der Tilgung von Schulden, direkt an

die Gläubigerin beziehungsweise den Gläubiger, erfolgen.

Ändere in § 9 Absatz 5 „3900 Euro“ zu „4 Regelsätze an Unterhaltsbedarf

eines studierenden Kindes gemäß Düsseldorfer Tabelle“ und „1950 Euro“

zu „2 Regelsätze an Unterhaltsbedarf eines studierenden Kindes gemäß

Düsseldorfer Tabelle“.

Ersetze § 9 Absatz 6 durch:

Der über zwei Semester beantragbare Höchstbetrag eines langfristigen Dar-

lehens erhöht sich pro minderjährigem Kind, das im Haushalt der Antrag-

stellerin bzw. des Antragstellers lebt, um 0,5 Regelsätze an Unterhaltsbe-

darf eines studierenden Kindes gemäß Düsseldorfer Tabelle. Entsprechend

erhöht sich auch die Grenze der maximalen Gesamthöhe und der Gesamt-

schuld.

Ersetze § 9 Absatz 7 durch:

Für den Fall, dass die antragstellende Person in der studentischen Sozial-

versicherung versichert ist, erhöht sich der für zwei Semester beantragbare

Höchstbetrag eines langfristigen Darlehens um 0,3 Regelsätze an Unter-

haltsbedarf eines studierenden Kindes gemäß Düsseldorfer Tabelle. Für den

Fall, dass die antragstellende Person in der gesetzlichen Sozialversiche-

rung versichert ist, erhöht sich der für zwei Semester beantragbare Höchst-

betrag eines langfristigen Darlehens um 0,6 Regelsätze an Unterhaltsbe-

darf eines studierenden Kindes gemäß Düsseldorfer Tabelle. Entsprechend

erhöht sich auch die Grenze der maximalen Gesamthöhe und der Gesamt-

schuld. Bei
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stark abweichenden monatlichen Versicherungsbeiträgen entscheidet der

Sozialausschuss.

Streiche § 9 Absätze 8 - 10:

8. Das langfristige Darlehen wird monatlich ausgezahlt. Dabei darf

der monatliche Auszahlungsbetrag 975 Euro in der Regel nicht

überschreiten.

9. Der Auszahlungszeitraum beschränkt sich auf maximal 4 Monate

pro Antrag.

10. Für den Fall, dass sich der vom Sozialausschuss bewilligte Darle-

hensbetrag unterhalb der maximalen jährlichen Grenze befindet,

hat die Antragstellerin beziehungsweise der Antragsteller innerhalb

eines Jahres ab dem Zeitpunkt der ersten Antragstellung die Mög-

lichkeit zur Wiedervorlage.

Füge des Weiteren in § 33 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Studieren-

denparlamentes hinzu:

sofern dies nicht durch eine andere Ordnung geregelt wird.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Eine solche

Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung

der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Annika Richter

Präsidentin des 73. Studierendenparlaments
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